
Voll wie eine Haubitze ! Canossagang notwendig ?
Beitrag von „alias“ vom 27. Juni 2012 21:50

Zitat von Elternschreck

Naja, dann könnte man ja entgegenhalten, dass die o.g. Eltern auf der anderen Seite
die Würde der Elternschaft und damit auch den Ruf der Schule beschädigt haben,
zumindest was den Zechomaten der Väterrunde betrifft. Konsequenterweise müsste
dann ja die Schulleitung auch die Eltern bestrafen.

Bitte das Zutreffende ankreuzen:
a) Du hast noch nie ins Schul- und Beamtenrecht geschaut
b) Die Schulrechtsveranstaltungen sind schon lange her
c) Schul- und Beamtenrecht hat dich nicht interessiert
d) Sowas ist dir schnuppe

Es besteht ein ziemlicher Unterschied darin, was Eltern gestattet ist und was Lehrern
(=Beamten) gestattet ist.
Ein Manager darf sich das Preisgeld, das ihm verliehen wird, jederzeit aufs Privatkonto
einzahlen. Ein Wulff (als oberster Beamter) darf das nicht - obwohl es ihm zugesprochen war.
Der hätte das an die Staatskasse abführen müssen. Was dem einen frommt, ist dem anderen
noch lange nicht erlaubt - besonders wenn er "Diener" des Staates ist. Das ist der Preis, den
man für die lebenslange Versorgung zu zahlen hat.
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